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RS OGH 1983/11/15 5Ob668/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1983

Norm

GenG §55 Abs3

GenG §79

Rechtssatz

Dem ausgeschiedenen Genossenschaftsmitglied steht im Zweifel kein Anteil an den stillen Reserven der

Genossenschaft zu. Er erhält nur sein Geschäftsguthaben, also die von ihm geleisteten Einlagen, die seinem Konto

gutgebracht worden sind.
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